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Stadt Bad Vilbel: Bebauungsplan "Auf der Scheer - 3. Änderung" 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) 
BauGB 
 
 
Im Schreiben vom 22.07.2016 wurden mit der Bitte um Stellungnahme bis zum 
02.09.2016 folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange aufgefordert: 

 Amt für Bodenmanagement Büdingen, 63654 Büdingen 

 Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V., Frau Sabine Krüger, 61169 
Friedberg 

 Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, LV Hessen e.V., 60599 Frankfurt am 
Main 

 Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, Kreisverband Wetterau, Monika 
Mischke, 61118 Bad Vilbel 

 Deutsche Gebirgs- und Wandervereine, LV Hessen, Verteilerstelle Götz, 61276 Weil-
rod 

 Gemeindevorstand Niederdorfelden, 61138 Niederdorfelden 

 Hessen Archäologie, 65203 Wiesbaden 

 Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Gelnhausen, 63571 Gelnhausen 

 Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V., 61209 Echzell 

 Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg, 61169 Friedberg 

 Kreisausschuss des Wetteraukreises, FD Strukturförderung und Umwelt, 61169 
Friedberg 

 Landesamt für Denkmalpflege Hessen, 65203 Wiesbaden 

 Landesjagdverband Hessen e.V., 61216 Bad Nauheim 

 Landrat des Wetteraukreises, Schulverwaltung, 61169 Friedberg 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FB Soziale Sicherung, 61118 Bad Vilbel 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FD Straßenverkehrsbehörde, 61118 Bad Vilbel 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung, 61118 Bad 
Vilbel 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FD Liegenschaftsverwaltung, 61118 Bad Vilbel 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FB Finanzverwaltung, 61118 Bad Vilbel 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FD Betriebshof, 61118 Bad Vilbel 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FD Tiefbau / Abwasser, 61118 Bad Vilbel 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FD Park- und Gartenanlagen, etc., 61118 Bad Vilbel 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FD Wohnungswesen, 61118 Bad Vilbel 

 Magistrat der Stadt Karben, Stadtplanungsamt, 61184 Karben 

 Naturschutzbund Deutschland (NABU), LV Hessen, 35578 Wetzlar 

 NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (per Mail) 
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 Oberhessische Versorgungsbetriebe AG, 61169 Friedberg 

 Polizeipräsidium Mittelhessen, Regionaler Verkehrsdienst Wetterau, 61169 Friedberg 

 Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat Regionale Siedlungs- und Bauleitplanung, 
64283 Darmstadt 

 Regionalbauernverband Wetterau-Frankfurt am Main e.V., 61169 Friedberg 

 Regionalverband Frankfurt RheinMain, 60329 Frankfurt am Main 

 Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH, 65719 Hofheim 

 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, LV Hessen, 65203 Wiesbaden 

 Staatliches Landratsamt, Hauptabteilung LFN, 61169 Friedberg 

 Staatliches Schulamt für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis, 61169 Fried-
berg 

 Stadtwerke Bad Vilbel GmbH, 61118 Bad Vilbel 

 Verband Hessischer Fischer e.V., 65185 Wiesbaden 

 

 

Keine Stellungnahme abgegeben haben die folgenden Träger öffentlicher Belange: 

 Landesamt für Denkmalpflege Hessen, 65203 Wiesbaden 

 Landrat des Wetteraukreises, Schulverwaltung, 61169 Friedberg 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FB Soziale Sicherung, 61118 Bad Vilbel 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FD Straßenverkehrsbehörde, 61118 Bad Vilbel 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FB Finanzverwaltung, 61118 Bad Vilbel 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FD Betriebshof, 61118 Bad Vilbel 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FD Tiefbau / Abwasser, 61118 Bad Vilbel 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FD Park- und Gartenanlagen, etc., 61118 Bad Vilbel 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FD Wohnungswesen, 61118 Bad Vilbel 

 Magistrat der Stadt Karben, Stadtplanungsamt, 61184 Karben 

 Staatliches Landratsamt, Hauptabteilung LFN, 61169 Friedberg 

 

 

Keine Anregungen oder Hinweise geäußert haben die folgenden Träger öffentlicher 
Belange: 

 Gemeindevorstand Niederdorfelden, 61138 Niederdorfelden 

 Hessen Archäologie, 65203 Wiesbaden 

 Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg, 61169 Friedberg 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung, 61118 Bad 
Vilbel 

 NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH 
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 Oberhessische Versorgungsbetriebe AG, 61169 Friedberg 

 Polizeipräsidium Mittelhessen, Regionaler Verkehrsdienst Wetterau, 61169 Friedberg 

 Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH, 65719 Hofheim 

 Staatliches Schulamt für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis, 61169 Fried-
berg 

 Stadtwerke Bad Vilbel GmbH, 61118 Bad Vilbel 

 

 

Hinweise geäußert haben die folgenden Träger öffentlicher Belange: 

 Regionalverband Frankfurt RheinMain, 60329 Frankfurt am Main 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und ggf. beachtet werden. 

 

 

Anregungen, z.T. mit Hinweisen geäußert haben folgende Träger öffentlicher Belange: 

 Amt für Bodenmanagement Büdingen, 63654 Büdingen 

 BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland, LV Hessen e.V.(auch für: Botanische 
Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V., Deutsche Gebirgs- und Wandervereine, LV Hes-
sen e.V., Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V., Landesjagdverband 
Hessen e.V., Naturschutzbund Deutschland, LV Hessen e.V., Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald, LV Hessen e.V., Verband Hessischer Fischer e.V.) 

 Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Gelnhausen, 63571 Gelnhausen 

 Kreisausschuss des Wetteraukreises, FD Strukturförderung und Umwelt, 61169 
Friedberg 

 Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FD Liegenschaftsverwaltung, 61118 Bad Vilbel 

 Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat Regionale Siedlungs- und Bauleitplanung, 
64283 Darmstadt 

 Regionalbauernverband Wetterau-Frankfurt am Main e.V., 61169 Friedberg 
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Stellungnahmen aus der § 3 (2)-Beteiligung  

mit Anregungen  und / oder Hinweisen 
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A 1 
(Anre-
gung) 

A 2 

 

 

 

 

 

 

A 3 

 

 

 

A 4

Michael Steinmetz, Außenliegend 42, 61118 Bad Vilbel 

Stellungnahme vom 01.09.2016 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Anregung A 1, bei Pflanzungen auf mögliche negative Auswirkungen auf den 
angrenzenden Acker zu achten, betrifft nicht den Inhalt des Bebauungsplans und 
wird daher außerhalb des Verfahrens zur Kenntnis genommen. 

 

Der Anregung A 2, das Schulgelände wegen der gestiegenen Schülerzahlen mit 
einem zusätzlichen Lärm- und Sichtschutz zu versehen, wird nicht gefolgt. 

Gemäß der Aussage vom 28.02.2017 des mit der Beurteilung der Geräuschimmis-
sionen beauftragten Büros Phikon ergeben sich gegenüber den bislang getätigten 
Prognosen hinsichtlich der Geräuschimmissionen in der Wohnnachbarschaft keine 
relevanten Änderungen. Zudem sind die durch spielende Kinder und Jugendliche 
hervorgerufenen Geräuschimmissionen als sozialadäquat und somit als grundsätz-
lich zumutbar zu bewerten.  

Da die neuen Stellplätze lediglich durch die Schulmitarbeiter genutzt werden sol-
len, ergeben sich nach Auffassung der Stadt auch hierdurch keine erheblichen 
Lärmbelastungen. 

 

Die Anregung A 3, weitere Schulerweiterungen zulasten der bestehenden land-
wirtschaftlichen Flächen nicht zuzulassen, betrifft nicht den Inhalt des vorliegenden 
Bebauungsplans und wird daher außerhalb des Verfahrens zur Kenntnis genom-
men. 

 

Die Anregung A 4, über die mittel- und langfristige Entwicklung der Schule zu in-
formieren, betrifft nicht den Inhalt des vorliegenden Bebauungsplans und wird da-
her außerhalb des Verfahrens zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahmen aus der § 4 (2)-Beteiligung 

mit Anregungen und / oder Hinweisen  
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A 1 

(Anre-
gung) 

 

Amt für Bodenmanagement Büdingen, 63654 Büdingen 

Stellungnahme vom 11.08.2016 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Anregung A 1, in die Planzeichnung einen Hinweis auf die Datengrundlage 
aufzunehmen, wird gefolgt. 
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A 1 

A 2 

 

A 3 

BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland, LV Hessen e.V. (auch für: 
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V., Deutsche Gebirgs- und 
Wandervereine, LV Hessen e.V., Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Na-
turschutz e.V., Landesjagdverband Hessen e.V., Naturschutzbund Deutschland, 
LV Hessen e.V., Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, LV Hessen e.V., Verband 
Hessischer Fischer e.V.) 

vertreten durch: 

Monika Mischke, Alte Frankfurter Straße 60, 61118 Bad Vilbel 

Stellungnahme vom 02.09.2016 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Anregung A 1, im Bebauungsplan Angaben zur Art der geplanten Sportanla-
gen sowie zu Stellplätzen für Autos und Fahrräder zu ergänzen, wird nicht gefolgt. 

Die konkreten Planungen für Sportanlagen und Stellplätze erfolgen im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens. Die Festsetzungen des Bebauungsplans hin-
sichtlich der möglichen baulichen Nutzung sind hierbei einzuhalten. 

 

Der Anregung A 2, ein kleines offenes Parkhaus vorzusehen, wird nicht gefolgt.  

Die Anordnung eines Parkhauses im Bereich der Schule lässt sich unter Berück-
sichtigung der bereits bestehenden Gebäude und Flächennutzungen nicht realisie-
ren. 

 

Der Anregung A 3, die Vorgaben der Stellplatzsatzung einzuhalten und wenn 
möglich zu erweitern, wird im Rahmen der vorliegenden Planung nicht gefolgt. 

Die Vorgaben der Stellplatzsatzung werden durch die vorliegende Planung nicht 
berührt. Die Einhaltung der Stellplatzsatzung ist im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens sicherzustellen. Für eine Erweiterung der darin getroffenen Rege-
lungen wird kein Bedarf gesehen. 
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A 1 

 

 

H 

(Hinweis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2 

 

H

Hessen Mobil, 63556 Gelnhausen 

Stellungnahme vom 01.09.2016 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Anregung A 1, den im Geltungsbereich enthaltenen 1 m breiten Streifen der 
Bauverbotszone ins Planbild aufzunehmen, wird gefolgt. 

Die Planzeichnung wird entsprechend um diesen zeichnerischen Hinweis ergänzt. 

 

Die Hinweise zum Oberflächenwasser von der Kreisstraße und zu Wässern aus 
dem Plangebiet werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Baugeneh-
migungsplanung ggfs. beachtet werden. 

 

Der Anregung A 2, dass die Nicht-Übernahme von Schutzmaßnahmen durch 
Hessen Mobil gegen Emissionen der Kreisstraße in den Textteil des Bebauungs-
plans aufgenommen werden sollte, wird gefolgt. 

Ein entsprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

Der Hinweis, dass z.Zt. keine Straßenbaumaßnahmen im Bereich des Plangebiets 
vorgesehen sind, wird zur Kenntnis genommen. 
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Kreisausschuss des Wetteraukreises, FD Strukturförderung, 61169 Friedberg 

Stellungnahme vom 26.08.2016 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Hinweis zur Anlage von Zisternen wird zur Kenntnis genommen. 
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A 1 
 

Der Anregung A 1, aus der Vorschlagsliste einige Pflanzenarten zu streichen, wird 
gefolgt. 

Die Vorschlagsliste wird entsprechend geändert. 
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Sehr geehrte Frau Diesing, 
 
hinsichtlich  des Entwurfes 3. Änderung „Auf der Scheer“ bestehen unter bestimmten Voraus-
setzungen Nachzahlungsverpflichtungen gegenüber dem Alteigentümer. 
Der Auftraggeber zur Änderung des B-Planes muß somit die finanziellen Auswirkungen be-
denken bzw. kalkulieren. 
Auf Seite 5 der Begründung zum Entwurf B-Plan 3. Änderung wird in der nordwestlichen 
Ecke ein Bereich mit „Ausklinkung“ bezeichnet. 
Bitte diese Ausklinkung in Länge und Breite (somit Veränderung) bemaßen. 
Dies ist aus unserer Sicht eine Nachzahlungsfläche. 
  
Im rechtskräftigen B-Plan 2. Änderung ist die „ Öffentliche Verkehrsfläche -
Landwirtschaftlicher Weg“ bezeichnet. Im Entwurf B-Plan 3. Änderung ist gemäß Seite 5 
vorletzter Absatz der Begründung, entfällt die bisherige Zweckbestimmung „landwirtschaftli-
cher Weg“. Dies Entfall führt nur zu unnötiger Komplikationen mit dem Alteigentümer (we-
gen der Nachzahlungsverpflichtung) und den Landwirten (ehemaligen Forderung zum B-
Plan). Die Beibehaltung des jetzigen Status würde auch die verkehrliche Anbindung der neu-
en Stellplätze ermöglichen. Anlieger dürfen selbstverständlich auch landwirtschaftliche Wege 
befahren. 
  
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
  
Albrecht Kliem 
Der Magistrat der Stadt Bad Vilbel 
Fachdienst Liegenschaftsverwaltung 
Albrecht.Kliem@bad-vilbel.de 
  
Postanschrift: 
Magistrat der Stadt Bad Vilbel 
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 
Tel: (06101) 602-225 Fax: (06101)602-361 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A 1 

 

 

 

A 2 

Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FD Liegenschaftsverwaltung, 61101 Bad Vilbel 

Stellungnahme vom 29.08.2016 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Anregung A 1, die nicht mehr festgesetzte Fläche zu bemaßen, wird dahinge-
hend gefolgt, als dass in der Begründung die entsprechende Flächengröße ange-
geben wird. 

Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 

 

Der Anregung A 2, die Zweckbestimmung "landwirtschaftlicher Weg" in den Fest-
setzungen zu ergänzen, wird gefolgt. 

Die entsprechende Festsetzung im Bebauungsplan wird geändert und die Planung 
erneut offengelegt. 

 

 

 

mailto:Albrecht.Kliem@bad-vilbel.de
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 Regierungspräsidium Darmstadt . 64278 Darmstadt  

  

 
Magistrat  
der Stadt Bad Vilbel 
Postfach 1150 

61101 Bad Vilbel 

Unser Zeichen:  III 31.2-61d 02/01-104 

  

Ihr Ansprechpartner: Petra Langsdorf 

Zimmernummer: 3.11 

Telefon/ Fax:  06151 12 6321/12 8914 

E-Mail:petra.langsdorf@rpda.hessen.de 

Datum:  5. September 2016 

 

Bauleitplanung der Stadt Bad Vilbel, Stadtteil Dortelweil 
Bebauungsplan „Auf der Scheer“, 3. Änderung 
 
Stellungnahme nach § 4 Abs. 2 i. V. m. mit § 13 a BauGB 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aus regionalplanerischer Sicht wird festgestellt, dass der Plangeltungsbereich des Bebau-
ungsplans „Auf der Scheer“, 3. Änderung innerhalb eines im RPS/RegFNP 2010 festgelegten 
„Vorranggebietes für Industrie und Gewerbe“ gelegen ist. Bereits mit der 2. Änderung wurde die 
Ausweisung einer Gemeinbedarfsfläche zur Ansiedlung der Europäischen Schule RheinMain 
und eines Kindergartens planungsrechtlich vorbereitet. Mit der nun konzipierten Änderung sol-
len auf einer im nördlichen Teil des Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Auf der Scheer“, 2.  
Änderung, gelegenen ca. 0,9 ha großen Fläche die Einrichtung zusätzlicher Stellplätze sowie 
die Erweiterung der befestigten Schul-/Sportanlagen um ca. 3.000 qm ermöglicht werden. Re-
gionalplanerische Bedenken bestehen gegen diese Änderungsplanung nicht. 

Aus der Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege nehme ich wie folgt Stellung: 

Von dem Vorhaben sind keine Schutzgebiete betroffen. Hinsichtlich weiterer naturschutzfachli-
cher Belange wird auf die Stellungnahem der zuständigen unteren Naturschutzbehörde verwie-
sen. 

Von Seiten der Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt wird ausgeführt: 

Bodenschutz West      

Nachsorgender Bodenschutz: 

In der Begründung des Bebauungsplans wird darauf hingewiesen, dass der Stadt Bad Vilbel 
keine diesbezüglichen Hinweise vorliegen. Ich gehe daher davon aus, dass eine entsprechende 
Überprüfung der überplanten Fläche erfolgt ist. Auch mir sind schädliche Bodenveränderungen, 
Verdachtsflächen, Altlasten bzw. altlastverdächtige Flächen (§ 2 Abs. 3-6 BBodSchG) im Gel-
tungsbereich des vorgelegten Bebauungsplans unter Berücksichtigung des zum Überprüfungs-
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Regierungspräsidium Darmstadt, 64278 Darmstadt 

Stellungnahme vom 05. September 2016 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Hinweis, dass das Plangebiet zwar innerhalb einer im RPS/RegFNP 2010 als 

"Vorranggebiet für Industrie und Gewerbe" festgelegten Fläche liegt, aber aus re-
gionalplanerischer Sicht gegen die Planung keine Bedenken bestehen, wird zur 
Kenntnis genommen. 
 

Der Hinweis, dass aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege keine 

Schutzgebiete betroffen sind und auf die Stellungnahme der unteren Naturschutz-
behörde verwiesen wird, wird zur Kenntnis genommen. 
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termin 03.08.2016 verfügbaren Kenntnisstandes (Informationsstand nach vorliegender Akten- 
und Kartenlage, ALTIS-Einträge) nicht bekannt. Ich weise allerdings daraufhin, dass die ALTIS-
Datenbank ständig fortgeschrieben wird. 

Vorsorgender Bodenschutz 

Die Verpflichtung nach § 1 Abs. 6 BauGB, Belange des Umweltschutzes (und damit die Auswir-
kungen auf den Boden) zu berücksichtigen, gilt auch in diesem Fall des vereinfachten Verfah-
rens nach § 13 BauGB, Bebauungspläne der Innenentwicklung nach § 13 a BauGB, bei dem 
keine Umweltprüfung erforderlich ist. 

Die vorgelegte Planänderung enthält Aussagen zum vorsorgenden Bodenschutz. Im Fall des 
vorgelegten Bebauungsplanes handelt es sich um eine Anpassung der vorgesehenen Grünflä-
che gegenüber der ursprünglichen Planung. Es handelt sich um eine Erweiterung der befestig-
ten Freiflächen für Schul-/Sportanlagen und Schaffung von zusätzlichen Stellplätzen im öffentli-
chen Verkehrsraum am Nordrand des Planungsgebiets. Die vorgelegte Planung orientiert sich 
an den derzeitigen Nutzungen. Änderungen gegenüber der bestehenden Nutzung sind nicht 
vorgesehen. 

Die Ausführungen hinsichtlich des vorsorgenden Bodenschutzes sind ausreichend. Trotzdem 
möchte ich auf die „Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen in der Abwä-
gung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hessen“ des hessischen Umweltministeriums 
hinweisen. 

In der Begründung ist neben dem nachsorgenden Bodenschutz auch der vorsorgende Boden-
schutz anzusprechen. Anderenfalls wäre die Planung infolge eines zu unterstellenden Abwä-
gungsmangels später rechtlich angreifbar. 

Immissionsschutz (Lärm, Erschütterung, EMF)  

Laut den Angaben in der Begründung zum Bebauungsplan soll durch die vorgesehene Planung 
u. a. eine Erweiterung der befestigten Freiflächen für Schul- / Sportanlagen planungsrechtlich 
abgesichert werden.  

Die schalltechnische Bewertung der Sportanlagen wurde im Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahrens mit einer schalltechnischen Untersuchung des Ingenieurbüros Phikon durchgeführt. 
Sollten sich durch die 3. Änderung des Bebauungsplans auch Änderungen zu den in der schall-
technischen Untersuchung getroffenen Annahmen und Randbedingungen (z. B. Veränderung 
der Lage der Sportflächen, andere Nutzung o. ä.) ergeben, ist aus immissionsschutzrechtlicher 
Sicht ist der Nachweis zu erbringen, dass der Stand der Schallschutztechnik sowie die progno-
stizierten Beurteilungspegel auch dann eingehalten werden. 

Allgemein: 

Sobald der o. a. Bauleitplan rechtsverbindlich geworden ist, wird um Übersendung einer Mehr-
ausfertigung in der bekannt gemachten Fassung an das Regierungspräsidium Darmstadt, Abtei-
lung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt, Gutleutstraße 114, 60327 Frankfurt, gebeten. 
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A 1 

Der Hinweis, dass keine schädlichen Bodenveränderungen im Plangebiet bekannt 

sind, dass die betreffende Datenbank allerdings ständig fortgeschrieben wird, wird 
zur Kenntnis genommen. 

 

Der Hinweis, dass die Ausführungen hinsichtlich des vorsorgenden Bodenschut-

zes ausreichen, es aber eine entsprechende Arbeitshilfe des hessischen Umwelt-
ministeriums gibt, wird zur Kenntnis genommen. 

 

Der Anregung A 1, im Falle einer durch die Bebauungsplanänderung verursach-

ten Änderung der Randbedingungen den immissionsschutzrechtlichen Nachweis 
zu erbringen, dass der Stand der Schallschutztechnik sowie die prognostizierten 
Beurteilungspegel eingehalten werden, wird gefolgt. 

Gemäß der Aussage vom 28.02.2017 des mit der Beurteilung der Geräuschimmis-
sionen beauftragten Büros Phikon ergeben sich gegenüber den bislang getätigten 
Prognosen hinsichtlich der Geräuschimmissionen in der Wohnnachbarschaft keine 
relevanten Änderungen. Analog zu den bislang getätigten Prognosen wurde davon 
ausgegangen, dass PKW-Parkvorgänge und Fahrten weiterhin unberücksichtigt 
bleiben sollen.  

Da die neuen Stellplätze lediglich durch Schulmitarbeiter genutzt werden sollen, 
ergeben sich nach Auffassung der Stadt auch hierdurch keine erheblichen Lärmbe-
lastungen. 
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Von der Bergaufsicht wird mitgeteilt, dass als Datengrundlage für die Stellungnahme folgende 
Quellen herangezogen wurden: 

Hinsichtlich der Rohstoffsicherung: Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 
2010, Rohstoffsicherungskarte (KRS 25) des HLNUG;  

Hinsichtlich der aktuell unter Bergaufsicht stehenden Betriebe: vorliegende und genehmigte Be-
triebspläne;  

Hinsichtlich des Altbergbaus: bei der Bergaufsicht digital und analog vorliegende Risse, in der 
Datenbank vorliegende Informationen, Kurzübersichten des ehemaligen Bergamts Weilburg 
über früheren Bergbau. Die Recherche beruht auf den in Inhaltsverzeichnissen des Aktenplans 
inventarisierten Beständen von Berechtsams- und Betriebsakten früherer Bergbaubetriebe und 
in hiesigen Kartenschränken aufbewahrten Rissblättern. Die Stellungnahme basiert daher 
hinsichtlich des Altbergbaus auf einer unvollständigen Datenbasis. 

Anhand dieser Datengrundlage wird zum Vorhaben wie folgt Stellung genommen: 

Rohstoffsicherung: Durch das Vorhaben sind keine Rohstoffsicherungsflächen betroffen. 

Aktuelle Betriebe: Es befinden sich keine aktuell unter Bergaufsicht stehenden Betriebe im 
Planbereich und dessen näherer Umgebung. 

Gefährdungspotential aus früheren bergbaulichen Tätigkeiten: Im Plangebiet ist meinen Unter-
lagen zufolge bisher kein Bergbau umgegangen.  

Dem Vorhaben stehen aus Sicht der Bergbehörde keine Sachverhalte entgegen. 

Der Kampfmittelräumdienst wurde nicht beteiligt. Ich beteilige den Kampfmittelräumdienst 
im Rahmen von Bauleitplanverfahren ausnahmsweise nur dann, wenn von gemeindlicher Seite 
im Rahmen des Bauleitplanverfahrens konkrete Hinweise auf das mögliche Vorkommen von 
Kampfmitteln erfolgt sind. In dem mir von Ihnen zugeleiteten Bauleitplanverfahren haben Sie 
keine Hinweise dieser Art gegeben. Deshalb habe ich den zentralen Kampfmittelräumdienst 
nicht beteiligt. Es steht Ihnen jedoch frei, den Kampfmittelräumdienst direkt zu beteiligen. Münd-
liche Anfragen können Sie an Herrn Schwetzler, Tel. 06151-125714, richten. Schriftliche Anfra-
gen sind an das Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat I 18, Zentraler Kampfmittelräum-
dienst zu richten. 

Eine planungsrechtliche Prüfung ist nicht erfolgt. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Petra Langsdorf 
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Der Hinweis, dass dem Vorhaben aus Sicht der Bergbehörde keine Sachverhalte 
entgegenstehen, wird zur Kenntnis genommen. 
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Regionalbauernverband Wetterau-Frankfurt am Main e.V., 61169 Friedberg 

Stellungnahme vom 24.08.2016 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Hinweis auf Befürchtungen bezüglich der möglichen Erweiterung der Schule 
auf hochwertigen Ackerflächen wird zur Kenntnis genommen. 

 

Die Anregung A 1, den Regionalbauernverband über die zukünftige Entwicklung 
der Europäischen Schule zu informieren, betrifft nicht den Inhalt des Bebauungs-
plans und wird daher außerhalb des Planverfahrens zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 




